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Synopse jener Normen der Satzung der Volksbank Störmede-Hörste eG, die durch die 
Beschlussfassung der Generalversammlung der Volksbank Störmede-Hörste eG, die 
über den Verschmelzungsvertrag beschließt, geändert werden soll 

Satzung Volksbank Störmede-Hörste eG  
(Fassung 06/2021 – bisherige Fassung) 

Zur Beschlussfassung anstehender Wortlaut 
der Normen der Satzung („neue Fassung“)

Begründung

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet:  

Volksbank Störmede-Hörste eG 

(2) Die Genossenschaft hat ihren Sitz in:  59590    
Geseke

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: 

Volksbank Störmede-Westenholz-Hörste eG 

(2)  Die Genossenschaft hat ihren Sitz in: 33129  
Delbrück-Westenholz.

(3) Die Verwaltungssitze der Genossenschaft sind 

in Störmede und Westenholz.

Die Namens- und Sitzänderung ist wesentlicher 
Bestandteil des Verschmelzungsvertrages der 
Volksbank Störmede-Hörste eG und der Volksbank 
Westenholz eG. 
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Satzung Volksbank Störmede-Hörste eG  
(Fassung 06/2021 – bisherige Fassung)

Zur Beschlussfassung anstehender Wortlaut 
der Normen der Satzung („neue Fassung“)

Begründung

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und 
Aufsichtsrat

(1) Über folgende Angelegenheiten beraten 
Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam und 
beschließen in getrennter Abstimmung: 

a) … 

b) … 

c) die Übernahme und die Aufgabe von 
Beteiligungen;  

d) … 

e) … 

f) die Festlegung von Termin und Ort der 
Generalversammlung; die Durchführung der 
Generalversammlung ohne physische 
Präsenz der Mitglieder (§ 36a Abs. 1), die 
Möglichkeit der Teilnahme der Mitglieder an 
der Generalversammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation (§ 36a Abs. 
5), die Möglichkeit der Mitwirkung an der 
Beschlussfassung einer nur als 
Präsenzversammlung durchgeführten 
Generalversammlung (§ 36b) und die Bild- 
und Tonübertragung der 
Generalversammlung (§ 36c);

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und 
Aufsichtsrat

(1) Über folgende Angelegenheiten beraten 
Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam und 
beschließen in getrennter Abstimmung: 

a) … 

b) …  

c) die Übernahme und die Aufgabe von 
Beteiligungen an Unternehmen, soweit die 
einzelne Kapitalmaßnahme 0,5‰ der zuletzt 

festgestellten Bilanzsumme übersteigt

d) … 

e) … 

f) die Form der Versammlung und die Form der 
Erörterungsphase im Fall einer 
Versammlung im gestreckten Verfahren 
(§36a Abs. 3), die Festlegung von Termin und 
Ort der Generalversammlung; die 
Möglichkeit der Mitwirkung an der 
Beschlussfassung einer nur als 
Präsenzversammlung durchgeführten 
Generalversammlung (§ 36b) und die Bild- 
und Tonübertragung der 
Generalversammlung (§ 36c Abs. 2); 

Die vom BVR mit Schreiben vom 23.11.2023 
vorgestellte Formulierung zur Satzungsänderung 
dient der Entlastung des Aufsichtsrates, so dass 
Entscheidungen über Beteiligungen erst bei 
Überschreitung eines Schwellenwertes, der ein 
untergeordnetes Risiko darstellt, in die 
Mitzuständigkeit des Aufsichtsrates fallen. 

Die vom BVR mit Schreiben vom 23.11.2023 
vorgestellte Formulierung zur Satzungsänderung 
des § 23 Abs 1f) ist an den Inhalt des neuen § 43b 
Abs. 6 Satz 1 GenG angepasst worden. 
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§ 33 Abstimmungen und Wahlen

(1) Abstimmungen und Wahlen müssen geheim 

erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder 
mindestens der vierte Teil der bei der 
Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen 
Stimmen es verlangt.

§ 33 Abstimmungen und Wahlen

(1) Abstimmungen und Wahlen müssen geheim 

erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder 
mindestens der vierte Teil der bei der 
Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen 
Stimmen es verlangt. Vorstand oder Aufsichtsrat 
können vor der Präsenzversammlung festlegen, dass 
Abstimmungen und Wahlen in der Versammlung im 
Wege elektronischer Kommunikation durchgeführt 
werden.

Die vom BVR mit Schreiben vom 23.11.2023 
vorgestellte Formulierung zur Satzungsänderung 
des § 33 dient der Klarstellung, dass in einer 
Präsenzveranstaltung Beschlüsse auch schriftlich 
oder im Wege elektronischer Kommunikation gefasst 
werden können.  
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